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Anf'rage 

~ 
der A~geordneten D;r. PIEDLER ~~ .. ~." ~(n. qe( 
und Genossen ,I ~ l 
an den Bundesminister für Verkehr' 
betreffend Erleichterungen bei Rundfunk,.- und Fernsehbewilli­
gun gen zur wei~eren Qualitätsverbesserung im Fremdenverkehr 

In einem Schreiben an das Verkehrsministerium tritt die Bundes­

wirtschaftskammer neuerlich für die Begünstigung von Fremden­

verkehrsbetrieben bei Bewilligungen von Rundfunk- und Fernseh­

rundfunkempfängen ein. Vorgeschlagen wird dabei die Erstreckung 

des im § 7 verapkerten räumlichen Gelturigsb~reiches für Rundfunk­

und Fernsehrundfunkhauptbewilligungen auf Aufenthaltsräume und 
, . 

. - _·~V:istezimmer der Hotelbetriebe, Kuranstalten, Heilbadeanstalten 
.,' ;.~ 

--~und Privatkrankenanstalten. 

Die Bereitstellung dieser Geräte für die Gäste würde dem i,nter­

nationalen rrrend entsprechen und wesentlich zur immer wieder ge­

"forderten weiteren Qualitätsverbesserung der angebotenen Dienst­

leistungen beitragen. Hachl'1einung der Bundeskamme'r kann es den 
''''··'';Betrieben. kaum zugemutet werden, für jeden Empfänger eine eigene 

..,; ,'\,', , <: -,',: 

Bewilligung zu erw~rben und die dafür bestimmte Gebühr zu ent-
richten,. 

Bereits im Herbst des vorigen Jahres wurde ein Antrag der Bundes­

wirtschaftskarnmer in dieser Angelegenheit abgelehnt, wobei- als 
einer der Gründe Einnahmenausfälle für die Post- und Telegraphen­

verwaltung sowie für die Rundfunkgesellschaft gel~end ge~acht 

worden sind. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß dem Rundfunk 

und, Pernsehrundfunk als Werbe- und Införmationsmedien heute 

bereits eine Bedeutung zukommt, die weit höher einzuschätzen ist 

als derartige Erwägungen. 
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.. - ." 
Uberd].~es s:i..nd Einna):1menaust'älle in nennenSVlerter Höhe schon 

~ ,6_' • . , 

deshalb nicht zu befürchten, weil sich derzeit die Betriebe 

der Fremdenverkehrswirtschaft kaum in der Lage sehen, den Gästen 

die vlünschenswerte Serviceleistung auf dem Gebiet des Rundfunks 

und des Fernsehens ~u bieten. 

"Es muß auch noch darauf hingewiesen werden, daß eine ähnliche 

Regelung in Bayern im Frühjahr 1970 in Kraft getreten ist. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Verkehr die 

A 11 fra g~ 

'\rlerden Sie sich dafür einsetzen, daß dem Verlangen der Fremden­

verkehrsbetriebe und Kuranstalten, den im § 7 verankerten räum­

lichen Geltungsbereich für Rundfunk- und Fernsehrundfunkhaupt­

bewilligungen auf Aufenthaltsräume und Gästezimmer zu erstrecken, 
~~htsprochen wird? 
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